
Bekanntmachung der Hansestadt Lüneburg über den Aufstellungsbeschluss zum 
Bebauungsplan Nr. 167 „Kalksandsteinwerk“ in dem Bereich der größtenteils ver-
siegelten Flächen des Betriebsgeländes südlich der Straße „Langenstücken“ und 
nördlich der Bundesstraße B209 gemäß § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) 
sowie die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 des BauGB 

Der Verwaltungsausschuss der Hansestadt Lüneburg hat in der Sitzung am 28.05.2024 folgende Beschlüsse 
gefasst:
1. Für den in der Anlage 1 dargestellten Bereich wird gemäß § 2 BauGB das Verfahren zur Aufstellung des Bebau-

ungsplans Nr. 167 eingeleitet. Der Bebauungsplan bekommt die Bezeichnung „Kalksandsteinwerk“. Der genaue
Geltungsbereich ergibt sich aus dem zu diesem Beschluss gehörigen Plan.

2. Ziel des Bebauungsplans ist die planungsrechtliche Sicherung von Wohnbaubauflächen.
Außerdem hat der Verwaltungsausschuss der Hansestadt Lüneburg in der Sitzung am 21.04.2026 folgende 
Beschlüsse gefasst:
1. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wird durch Bekanntmachung im Internet und

Aushang im Bereich Stadtplanung durchgeführt. Die Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher
Belange gemäß § 4 BauGB wird parallel durchgeführt.

2. Ziel des Bebauungsplans Nr. 167 ist die planungsrechtliche Sicherung von Wohnbauflächen sowie Flächen für
nicht störende Gewerbe.

Der Geltungsbereich der o.g. Bauleitplanung ist nachfolgend zeichnerisch dargestellt.
Der Inhalt dieser Bekanntmachung und der Vorentwurf für den Bebauungsplan Nr. 167 „Kalksandsteinwerk“ sind in der 
Zeit vom 19.05.2026 bis einschließlich 19.06.2026 online auf der Homepage der Hansestadt Lüneburg verfügbar (https://
www.hansestadt-lueneburg.de/bekanntmachungen). 
Zusätzlich sind alle Informationen über Bauleitpläne im Beteiligungsverfahren sowie wirksame / rechtskräftige Bauleit-
pläne über das zentrale Internetportal des Landes Niedersachsen (https://www.uvp-verbund.de/) zugänglich.
Der Inhalt dieser Bekanntmachung sowie die veröffentlichten Unterlagen liegen außerdem während des o.g. Aus-
legungszeitraums im Bereich Stadtplanung der Hansestadt Lüneburg, Neue Sülze 35, 1. Stock, an der Aushangtafel 
neben Zimmer 1.10 montags bis donnerstags von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr und freitags von 
09.00 Uhr bis 12.00 Uhr aus.
Während der Auslegungszeiten können Termine für Einsichtnahmen und Erörterungen telefonisch unter 04131/309-3424 
vereinbart werden. 
Anregungen und Stellungnahmen können während der Veröffentlichungsfrist von jeder Person per E-Mail (stellungnah-
men61@stadt.lueneburg.de) eingereicht werden. Bei Bedarf können diese auch auf anderem Weg abgegeben werden. 
Auch interessierte Kinder und Jugendliche sind eingeladen, sich zu der Planung zu äußern.
Hinweis: Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan 
unberücksichtigt bleiben. 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grundlage der §§1 ff. BauGB in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 
Buchst. e Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem Niedersächsischen Datenschutzgesetz (NDSG). Weitere 
Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter Datenschutzhinweise (https://www.hansestadt-lueneburg.de/rat-
haus/verwaltung/datenschutzrechtliche-hinweise.html).

Lüneburg, 22.04.2026 
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